
FLEXA Konformitätserklärung 

Verordnung (EU) 2019/1021 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 
über persistente organische Schadstoffe („POP“, EUR-Lex - 32019R1021 - EN - EUR-Lex (euro-
pa.eu), auch als POP-Verordnung bekannt) hat als Ziel die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt vor POP zu schützen, indem die Herstellung, das Inverkehrbringen und die Verwen-
dung von Stoffen, die dem Stockholmer POP-Übereinkommen unterliegen, verboten, so bald 
wie möglich eingestellt oder eingeschränkt werden. Die Herstellung, das Inverkehrbringen 
und die Verwendung von Stoffen, die in Anhang I der POP-Verordnung aufgeführt sind, sind 
verboten; in Anhang II – eingeschränkt; für die Stoffe aus den Anhängen III und IV gelten die 
Bestimmungen zur Reduzierung der Freisetzung bzw. zur Abfallbewirtschaftung. 

Da FLEXA-Produkte keine in den Anhängen I-IV der Verordnung (EU) 2019/1021 gelisteten 
Stoffe enthalten, unterliegen sie auch nicht der POP-Verordnung. Für weitergehende Fragen 
stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Die bereitgestellten Informationen sind nach aktuellem Wissensstand korrekt. Alle Änderun-
gen werden unseren Kunden umgehend mitgeteilt. Für weitere Informationen stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen 

Martin Sieke

Technischer Leiter,
FLEXA GmbH & Co Produktion und Vertrieb KG
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